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(288-2), , Nr 200.
Kundmachung. ,

I n Folge Auftrages des hohen krain.
L and es: A u ö sch il ssc ö w e rd e n

am l2. ?l u, g u st d. I . ,
um l « Uhr Vormittags, in dor Amtskanzlci
der landschaftliche,, Kauzleioolstchung, die dem
landschaftlichen Theaterfondc eigenthümlichen
Theaterlogen Nr. l , 10, l 3 , l « , 22 und 52
für die Zeit vom < September !8<N bis l .
September löt»5 im Wege eincr öffentlichen
Versteigerung vermicthct.

Darauf Rcflektircndc werden hiezu cinge«
laden.

Krainische landschaftliche Kanzleivorstehung.
Laibach am 2. August !8 lU.

(292—2) Nr. 5lU.

Konkurs - Kundmachung.
Bei dem k. k, Landesgerichte in Graz ist

die Stelle eines Landtafcl- und Grundbuchs«
Direklions'Adjunklen nnt dem sistcmisirten jahr-
lichen Gehalle von 735 fl, ö. W. und im Vor«
rücklmgsfalle eine mit dem jährlichen Gehalte
von <»3l» st. und dem Vorrückungörechte in die
höhere von 735» st. öst. W. in Erledigung ge-
kommen.

Diejenigen, welche sich um diese Stelle
bewerben wollen, haben ihre gehörig instruirtcn
Gesuche im vorschriftmäßigcn Wege bis

3 , . A u g u s t d. I ,
bei dem Präsidium des k. k. Landesgerichtes
Graz zu überreichen.

'Graz am 3l». Jul i 1861.
"(2!w) " Nr. ^9Utt

Kulldmachung.
Die Korrespondenz zwischen Oesterreich

und Portugal über Preußen unterliegt vou nun
an folgenden Bestimmungen.

Gewöhnliche und rekommandirte Briefe und
Kreuzb.mdsendungen muffen stets bis zum Be-
stimmungsorte frankirt werdri'..

Die Gcsammttaxe für einen einfachen Brief
aus Oesterreich nach Portugal beträgt 3l) kr.
öst. W. ?jlä einfacher Brief gilt derjenige,
welcher das Gewicht von ^ Zoll «Loth nicht
übersteigt.

Nekommuidirte Briefe unterliegen dem
Porto für gewöhnliche Briefe und der Re
kommandationsqcdü'hr von 10 kr., beziehungs'
weise, der Gebühr uon anderen l t t kr. für das
Rrtourrezevisse. Sie müssen in ein mit min-
destens zwei Lacksiegeln verschlossenes Kreuzkou-
vert verpackt ftin.

Waarenproben und Muster gehießen ffine
Portoeimaßigung. ,.̂ ,̂ , , ^ ,̂. , ,

Drucksachen unterliegen dem Porto von
5 kr. für je ^/, Zo l l -Loth, sie muss,« unter
Band verpackt scin und dürfen keine handschrift-
liche Bemerkung enthalten.

Hinsichtlich der Korrespondenz nach Por-
tugal, welche in dcm ö^rrelchisch. französischen
Bnefpacket befördert wird, bleiben die bisheri-
gen Bestimmungcn aufrecht.

K. k. Posidireklion Trieft am 29. Ju l i ,8N4.

(29,-2) ^ 7

Kundmachung.
^ " dem k. k- Bcrgamte Id r ia in Krain

werden ,4Q<> Metze« Wei len ,
' " " " „ Ko rn ,

^ ^ " " Kuknrutz
mittelst Offerte unter nachfolgenden Bedingun-
gen angekauft:

1. Das Getreide muß durchaus rein, trocken
und unverdorben sein, und der Mehen Weizen
musi wenigstens «4 Pfund, das Korn 75 Pfund
und der Kukuruh «2 P^nd wiegen.

2. Das Getreide wird von dem k k. Wirth.-
schaftsamte zu Id r ia im Magazine in den zi-
mentlrten Gefäßen abgemessen und übernommen,
und jenes, welches den Qualitatö-Anforderun-
gen nicht entspricht, zurückgewiesen.

Der Lieferant ist verbunden, für jede zutl'kk-
gestossene Partie anderes, gehörig qualifizirtcs
Getreide d.r gleichnamigen Galtung um den
kontraktmäßigen P^ is 'längstens im nächsten
Monate zu liefern.

Es steht dem Lieferanten frei, entweder selbst
oder durch einen Bevollmächtigten bei der Ueber-
nahme zu intervenircn.

I n Ermanglung der Gegenwart des Liefe-
ranten oder Bevollmächtigten muß jedoch der
Befund des k.k. Wirthschaftamtes als richtig und
unwiderjprechlich anerkannt werden, ohne daß
der Lieferant dagegen Einwendung machen konnte.

3> Hat der Lieferant daö zu liefernde Ge-
ttelde loco Id r ia zu stellen, und es wich auf
Verlangen desselben der Wcrköfrächtcr von ^ci te
des Amtes verhalten, die Verfrachtung von
i-ottsch nach Id r ia um den festgesetzten Preis von
^4 Neukreuzer pr. Sack oder 2 Mehen zu leisten

4. Die Bezahlung geschaht nach Uebernahme
des Getreides, entweder bei der k. k. Bergamts-
kasse zu I d r i a , oder bei der k. k. Landed
Hauptkasse zu Laibach gegen klassenmäßig ge-
stempelte Quittung. ., "^-

5. Pie mit cinem 50 Neukreuzcr-Stempel"
verschenkn Offerte haben längstens

b l s E n d e A u g u s t »8«4
'bei dem k. k. Vergante zn I d r i a einzutreffen.

«. I n dem Offerte ist zu bemerken, welche
^Gattung und Quantität Getreide der Lieferant
zu liefern Willens ist, und den Preis loco Id r i a
zu stellen. Sollte ein Offert auf mehrere Kör.

l ncrgattungen lauten, so steht es dem Bergamte
frei , den Anbot für mehrere, oder auch nur
für Eine Gattung anzunehmen oder nicht.

7. Zur Sicherstellung für die genaue Zuhal-
tung der sämmtlichen Vertrags-Verbintzlichkciten
ist dem Offerte ein »0°/^, Vadium entweder baar
oder in annehmbaren Staatspapieren zu dem
Tageskurse, oder die Qnittung über dessen De-
pomrung bei irgend einer montanistischen Kasse,
oder der k. k. Landeshauptkasse zu Laibach, anzu-
schließen, widrigenö auf das Offert keine Rück«
sicht genommen werden könnte.

Sollte Kontrahent die Vcrtragsverbmdlich-
kciten nicht zuhallen, so ist dem Aerar daö Recht
eingeräumt, sich für emey dadurch zugche>Hen
Schaden, sowohl an dem Vadium, als an dessen
gesammtem Vermögen zu regression.

tt. Denjenigen Offerentcn, welche keine Ge-
treide - Lieferung erstehen, wird das erlegte
Vadium aUsobald zurückgestellt, der Ersteher
aber von der Annahme seineS Offertes verständi,
get werden, wo dann er die eine Hälfte des Ge«
treideö bis Ende September »864, die zweite
Hälfte bis Witte Oktober l h l N zu liefern hat.

9. Auf'Verlangen werden die für die Lie»
fcrung erforderlichen Gctreidc-Säcke vom k t.
Bergamte gegen jedesmalige ordnungsmäßige
Rückstellung unentgeltlich, jedoch ohne Vergü-
tung der Ffachtfpcftn, zugesendet.

Der Lieferant bleibt für'ci'nen allfalligen Ver-
lust an Säcken wahrend der Lieferung haftend.

Itt. Wird sich vorbehalten, gegen den Herrn
Lieferanten, alle jene Maßregeln zu ergreifen, durch
welche die pünktliche Erfüllung der Kontrakts-
bedingnisse srwirkt werden kann, wogegen aber

l auch dcmselhen der Rechtsweg für alle Ansprüche
offen bleibt, die derselbe aus den Kontrakts-Nc,
dingungen njachen zu können glaubt. Jedoch wird
ausdrücklich; bedungen, daß die aus dem Ver«
trage etwa entspringenden Rechtsstremqkeitfn,
das Aerar jnöge als Kläher oder Geklagter ein«
treten, so wie auch die hierauf Bezug habenden
Sicherstelluygs- und Erckutionsschritte bei dein«
jenigen, im Sitze pes FiskalamteS befindlichen
Gerichte dilschzusühren sind , welchcy» der Fisku S
als Geklagter untersteht. «

Vom k. k, BetIamte ^fdria an, l . Angust,l6Kl.

< l 8 6 4 . 3nlMgmzs,sttlt zur LMacher Zeiluna. 6.
August.

(M?—>) Nr, 3831.

Nclizjtation
de^ Hälfte des im magistratlichen
Vründvuche «,id Rktf.-Nr. 8«N vor.
kommende« Terrains »si»«^ li>'0(l."
/ Nom k. k. Landesqerichtc Lai-
baä) wurde die Relizitation der der
Frau Maria Mischih gehörigen
Hälfte des im magistratlichcn Grund-
buche sj,,l) Rektf-Nr. 8 l 0 vorkom-
menden Terrains »p.i«i'6 l), ol^" we»
gen Nichtzuhaltung der Lizitationö-
bcdingnisse bewilliget und zu deren
Vornahme die Tagsatzung auf den

12. S e p t e m b e r l. I . ,
Vormittag !> Uhr, vor diesem k. k.
Landesgerichte mit dem Beisätze an-
a/ordnet, daß obige Realität um
den Schätzwert!) von 22 ' st. W kr.
C. M . ausgerufen, jedoch auch un-
ter demselben hintangegebcn werden
wird.

Hiezu werden die Kauflustigen
mit dem Bedeuten eingeladen, daß
das Schähungsopcrat und. die Lizi
tationsbedinglnsse zu Jedermanns
Einsicht in der Registratur erliegen

K. k. Landesgcricht Laibach am
30. Ju l i lU lU.

( l528) Nr. » l ^H.

Filma-Protokollirung.
Beim k k. Landes« alö Han

delSgerichtc Laibach ist am 23. Jul i
>804 in die Register der Einzeln-
firmen eingetragen woidcn die Firma

Johann Kraincr ^
für cinc Gemischiwaarenhandlung in
Adelsberg.

Firmainhaber und zugleich HeiA
ner ist Johann Kraincr, Kaufmann
in )ldclsberg. ' ^, .

Laibach am 23. Jul i 18«4/

l ^ ' ' " ) Nr. 3 ^ ' m e p c .

Fillna-PlotofollilUltg.
Von dem / . ,f, Lqndes , ^ als

Handelsgerichte.^ ,Laibach wurde
am 30, Ju l i «««4 die Firma

Franz Fridnch
sur eine Schnitlwaarenhandlung in
Laikach,Fiimainhaber Franz Fridrich,
'n das Register für Einzelnfirmcn
angetragen.

K. k. Landes« alö Handelsge-
richt Lalbach den 3t>. Ju l i I^«4.

( l 5 l 2 — 3 ) " T ' ^ " Nr. 3757.

Fcilbictullg
me h r ^ l e r , i n d i e S ch n e i d e r»
H Sch i g a n'sche K o n k u r s m a ssa

g e h ö r i g e n W a a r e n .
Von dem k. k. Landcsgcrichte

in Laibach wird hiemit bekannt ge-
macht:

. <lb Habe zur Nol l er mil
Bescheide deS k. k. Handelsgerich-
tes Wien vom 18. Ju l i »8U4, Z.
82572, bewilligten exekutiven Feil»
bielung mehrerer'zur sse
Schneider 65 S H g s n ^..,.. ,,.., .,uf
2 l2 ss..««fr. öst. Wähl-, lxwenhe,
ten Waaren die Tagsatzungen auf den

2tt. A u g u s t und ? ..

7. S e p t e m b e r l ^

jedesmal von 9 bih ! 2 Uhr Vor-
mlttags ,m Handlungsgewölbe der

^lsatze angeordnet, daß der Ver,
kauf nur gegen Baarzahluig, und
b" der zweiten Tagsatzung auch unter
dem Bchatzungswerthc stattfinden
werde.

K. k. Landeögericht Laibach am
3l>. Ju l i I8S4. ^ ^ l


